
 
 

 
  

 
 
    

  Nr. 13/2016                                                            Gettorf 06.07.2016 

 
 

S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Termin Gremium Sitzungsort 

Donnerstag, 07.07.2016 
- 17.30 Uhr - 

Schulverbandsversammlung 
des Schulverbandes Gettorf und Umgegend 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Donnerstag, 07.07.2016 
- 19.30 Uhr - 

Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Osdorf 

Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

Montag, 11.07.2016 
- 19.00 Uhr - 

Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,  
Bauwesen und Umwelt 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Mittwoch, 13.07.2016 
- 19.00 Uhr - 

Ausschuss für Kindertagesbetreuung 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Montag, 18.07.2016 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend 
und Soziales 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Montag, 18.07.2016 
- 19.30 Uhr - 

Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum 
an der Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

Dienstag, 19.07.2016 
- 19.30 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

Mittwoch, 20.07.2016 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 
 

 
 

 
 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter 

www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
 

 
 

 
 
 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am 

Mittwoch, dem 20. Juli 2016. 
 

  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 01.07.2016 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Bauwesen und Umwelt  
der Gemeinde Gettorf 

 

Montag, 11.07.2016, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.06.2016  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Genehmigung des Entwurfes für den Neubau der Kita Ofeld  

   

 6. Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 27.06.2016 für 
eine Ergänzung der "Punkte-Liste" für die kommende Verkehrs-
schau 

 

   

 7. Antrag der SPD-Fraktion, hier: Überprüfung der Lindenallee im 
Bürgerpark 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  

   

 2. Bauantrag für die Erweiterung des Klärwerks Gettorf Silkendiek  

   

 3. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 24, 
1. Änderung - Erlengrund - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 30.06.2016 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Kindertagesbetreuung der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 13.07.2016, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.06.2016  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Neufassung der Satzung der Gemeinde Gettorf für den Betrieb und die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten der Gemeinde Gettorf 

 

   

 6. Erweiterung der Öffnungszeiten im Ev. Kindergarten in Gettorf  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch  

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
 

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
Neubauer 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 05.07.2016 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend und Soziales der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 18.07.2016, 18:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.04.2016  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Bericht des Jugendbeirates  

   

 6. Antrag auf Befassung mit dem Projekt Seniorade, ASS-Geschäftsordnung  

   

 7. Antrag der SPD-Fraktion 
Beantragung von Fördermitteln zur Gestaltung der Aktivachse 

 

   

 8. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der Gettorfer Gemeindevertretung 
Anträge zur Spielplatzgestaltung in Gettorf 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch  

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Neubauer 
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Gemeinde Gettorf  24214 Gettorf, den 30.06.2016 
- Der Bürgermeister -  Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 20.07.2016, 19:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Vorstellung der Mitglieder des neuen Seniorenbeirates  

   

 5. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.03.2016  

   

 6. Wahl der/des Vorsitzenden sowie der/des stellv. Vorsitzenden des Beteiligungs-
ausschusses 

 

   

 7. Wahl einer/s Schiedsfrau/mannes  sowie Stellvertreter/in für die Gemeinde Gettorf 
ab Juli 2016 

 

   

 8. Namensgebung für das neue Sportforum  

   

 9. Antrag auf Befassung mit dem Projekt Seniorade, ASS-Geschäftsordnung  

   

 10. Neufassung der Satzung der Gemeinde Gettorf für den Betrieb und die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten der Gemeinde Gettorf 

 

   

 11. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 
- Ofeld - der Gemeinde Gettorf 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch  

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte, Anfragen  

   

 1.1. Berichte  

   

 1.2. Anfragen  

   

 2. Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Gastronomie 
im Sportheim 

 

   

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit: 

Bahr 
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Schulverband Gettorf und Umgegend 24214 Gettorf, den 27.06.2016 
- Der Verbandsvorsteher - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Gettorf und Umgegend 
 

Donnerstag, 07.07.2016, 17:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.12.2015  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Wahl eines neuen Mitgliedes für den Finanz- und Rechnungsausschusses 
des Schulverbandes Gettorf u. U. 

 

   

 6. Wahl einer/s stellv. Vorsitzenden für den Finanz- und Rechnungsausschusses des 
Schulverbandes Gettorf u. U. 

 

   

 7. Betreuung von Grundschulkindern in den Ferien  

   

 8. Schulsozialarbeit und LOS-Raum  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch  

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  

   

 2. Offene Ganztagsschule  

   

 3. Vertragsangelegenheit mit dem Amt Dänischer Wohld  

   

 
 

gez.  - Verbandsvorsteher -  
Für die Richtigkeit:  
 
Neubauer 
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Bekanntmachung  
der Satzung der Gemeinde Lindau 

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren 

für die Kindertagesstätte „De Dörpsmüüs“ in Revensdorf 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schl.-H. in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.07.2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 200, 203), der     
§§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schl.-H. in der Fassung vom 10. Januar 
2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2014 (GVOBl. Schl.-H.          
S. 129), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Lindau am 29.06.2016 folgende  
Satzung erlassen:  
 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Die Gemeinde Lindau ist Trägerin der Kindertagesstätte „De Dörpsmüüs“. Sie unterhält die Kinder-
tagesstätte in der Königsförder Str. 2 a und in der Raiffeisenstr. 25 a in Revensdorf als soziale öf-
fentliche Einrichtung. 

 

(2) Der Gemeinde obliegen als Trägerin der Kindertagesstätte alle verwaltungstechnischen sowie die 
mit der Trägerschaft verbundenen Aufgaben; insbesondere die Einstellung geeigneten Personals. 

 

(3) Die Kindertagesstätte dient der familienergänzenden, erzieherischen und sozialpädagogischen Be-
treuung von Kindern. Die Ziele und Grundsätze entsprechen dem Gesetz zur Förderung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (Kindertagesstättengesetz - KiTaG) in seiner 
jeweils gültigen Fassung. 

 
 

§ 2 
Anmeldung und Aufnahme 

(1) In die Kindertagesstätten werden im Rahmen der verfügbaren Plätze Kinder vorrangig mit Haupt-
wohnsitz in der Gemeinde Lindau vom vollendeten 1. Lebensjahr unter Berücksichtigung des § 24 
SGB VIII bis zum Schuleintritt aufgenommen.   

 

Die Betreuung von Kindern vom vollendeten 1. Lebensjahr wird vorrangig im Rahmen von instituti-
oneller Kindertagespflege angeboten. 

 

(2) Vor Aufnahme des Kindes ist von den Eltern/ Personensorgeberechtigten ein Aufnahmeantrag 
auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Aufnahmeanträge sind an die Kindertagesstättenleitung zu 
richten. Über die Aufnahme entscheidet die Kindertagesstättenleitung im Einvernehmen mit 
dem/der Bürgermeister/in. 

Für Änderungen in den Betreuungszeiten werden Ummeldungen vorgenommen. 
 

(3) Kinder, deren Hauptwohnsitz sich nicht in der Gemeinde Lindau befindet, werden nur aufgenom-
men, wenn eine Kostenzusage der Wohngemeinde des Kindes gem.  
§ 25 a Abs. 1 KiTaG vorliegt.  

Über die Aufnahme entscheidet im Einzelfall der/die Bürgermeister/in in Abstimmung mit der Kin-
dertagesstättenleitung. 
 

(4) Im Einverständnis mit dem/der Bürgermeister/in und in Abstimmung mit der Kindertagesstättenlei-
tung können Kinder ohne ordnungsgemäßes Aufnahme- und Abmeldeverfahren vorübergehend 
gastweise betreut werden. 
 

 

§ 3 
Öffnungszeiten und laufender Betrieb 

(1) Für die Kindertagesstätten werden folgende Öffnungszeiten, regelmäßig von Montag bis Freitag, 
festgesetzt: 
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Frühbetreuung ......................... von   7.00 Uhr bis   8.00 Uhr 

Regelbetreuung ........................ von   8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Nachmittagsbetreuung ............. von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

(2) In den Schulsommerferien wird die Kindertagesstätte für drei Wochen geschlossen. Die genauen 
Schließungszeiten werden den Eltern/ Personensorgeberechtigten rechtzeitig durch die Kinderta-
gesstättenleitung bekannt gegeben. 

 

Darüber hinaus können die Kindertagesstätte oder einzelne Gruppen insbesondere geschlossen 
werden: 

a) eine weitere Woche in den Schulferien, wenn kein Betreuungsbedarf für die Kinder besteht, 

b) für die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn kein Betreuungsbedarf für die Kinder 
besteht, 

c) bei jährlich bis zu max. 2 stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen, wenn eine geeignete Ver-
tretung nicht möglich ist, 

d) auf Anordnung des Gesundheitsamtes, 

e) bei unvermeidbaren Bauarbeiten, unvorhersehbaren Schadensfällen oder 

f) bei unüberbrückbaren Personalengpässen. 
 

(3) Das Betreuungsjahr gleicht einem Schuljahr.  
 
 

§ 4 
Regelungen für den Besuch der Einrichtung 

(1) Der regelmäßige Besuch der Kindertagesstätte ist Voraussetzung für eine kontinuierliche Förde-
rung des Kindes.  

 

(2) Um eine gezielte pädagogische Arbeit zu gewährleisten, sind die Kinder bis spätestens 8.45 Uhr in 
die Kindertagesstätte zu bringen und bis spätestens zur angemeldeten Betreuungszeit abzuholen. 
 

(3) Die Erreichbarkeit der Eltern/ Personensorgeberechtigten ist für den Bedarfsfall jederzeit sicherzu-
stellen. Jede Änderung, insbesondere der Telefonnummern, ist der Kindertagesstättenleitung mit-
zuteilen. 
 

(4) Jede Änderung in der Abholerlaubnis ist anzuzeigen. 
 

(5) Notwendige Wickelutensilien sind von den Eltern/ Personensorgeberechtigten mitzubringen. 
 
 

§ 5 
Verpflegung und Getränke 

(1) Die Verpflegung am Vor- oder Nachmittag ist von den Kindern mitzubringen. Weitere Regelungen 
liegen im Ermessen der Kindertagesstättenleitung im Einvernehmen mit den Eltern/ Personensor-
geberechtigten. Getränke werden gestellt.  

 
(2) Bei einer Betreuung ab 13.00 Uhr wird eine Mittagsverpflegung angeboten.  

Die Kosten für ein am Mittagessen teilnehmendes Kind sind in den Benutzungsgebühren nicht ent-
halten. Für das Mittagessen ist ein zusätzliches Essengeld zu entrichten. 
 
 

§ 6 
Fernbleiben und Ausschluss vom Besuch der Kindertagesstätte  

(1) Bei längerem unentschuldigtem Fernbleiben kann der Betreuungsplatz anderweitig vergeben wer-
den. Ein Anspruch auf Wiederaufnahme des auf diese Weise ausgeschlossenen Kindes besteht 
nicht. 
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(2) Wenn Kinder den Betrieb der Kindertagesstätte stören, gefährden oder in anderen dringenden Fäl-
len erfolgt eine Anhörung der Eltern/ Personensorgeberechtigten. Über weitergehende Maßnahmen 
entscheidet der/die Bürgermeister/in im Einvernehmen mit der Kindertagesstättenleitung. 
 
 

§ 7 
Abmeldung 

(1) Die Abmeldung eines Kindes hat mindestens 3 Monate im Voraus zum Ende eines Monats schrift-
lich durch die Eltern/ Personensorgeberechtigte/n zu erfolgen. Die Abmeldung ist an das Amt Däni-
scher Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, zu richten. 
Diese Regelung findet auch Anwendung für Abmeldungen aus der Früh- und Nachmittagsbetreu-
ung. 
 

(2) Eine Abmeldung in den letzten 3 Betreuungsmonaten eines Betreuungsjahres ist grundsätzlich 
nicht möglich, ausgenommen hiervon ist die Früh- und Nachmittagsbetreuung.  

 

(3) Der Wegzug eines Kindes aus dem Gemeindegebiet ist mindestens drei Monate vorher  von den 
Eltern/ Personensorgeberechtigen anzuzeigen, damit die Finanzierung der Folgebetreuung sicher-
gestellt werden kann.  

 

(4) Über Härtefälle entscheidet auf Antrag der Eltern/ Personensorgeberechtigten der  
Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur. 

 
 

§ 8  
Gesundheitsvorsorge 

(1) Für die gesundheitlichen Anforderungen an die Aufnahme und Betreuung der Kinder und die An-
forderungen an die in den Kindertagesstätten tätigen Personen gelten die Vorschriften des Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG).  

 

(2) Die Kindertagesstättenleitung erstellt einen Hygieneplan nach den Vorgaben des IfSG und belehrt 
die in den Kindertagesstätten regelmäßig tätigen Personen vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit 
und im Weiteren mindestens im Abstand von zwei Jahren über die gesundheitlichen Anforderungen 
und Mitwirkungspflichten nach dem IfSG. 

 

(3) Vor Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte sind in einer ärztlichen Bescheinigung vorange-
gangene Krankheiten, insbesondere Infektionskrankheiten, die für den Besuch der Kindertagesstät-
te bedeutsam sind, sowie alle Schutzimpfungen des Kindes festzuhalten (§ 2 Abs. 2 der Landes-
verordnung über die Mindestvoraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb von Kindertages-
einrichtungen). 

 

(4) Bei Aufnahme des Kindes wird den Eltern/ Personensorgeberechtigten gem. § 34 Abs. 5 Satz 2 
IfSG ein Merkblatt ausgehändigt. 

 
 

§ 9 
Unfälle und Haftung 

(1) Kinder, die die Kindertagesstätte besuchen, sind  

a) auf dem direkten Weg zur Kindertagesstätte sowie auf dem direkten Nachhauseweg, 

b) während des Aufenthaltes in der Kindertagesstätte und im Außenbereich innerhalb der Öff-
nungszeiten und 

c) bei allen Tätigkeiten, die sich aus dem Besuch der Kindertagesstätte ergeben,  

gegen Unfälle durch die gesetzliche Unfallversicherung versichert. 
 

(2) Alle Unfälle nach Abs. 1 Buchstabe a sind der Kindertagesstättenleitung unverzüglich zu melden. 
 

(3) Die Gemeinde Lindau haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Bekleidungsstücken 
und mitgebrachten Gegenständen. 
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§ 10 
Aufsicht und Verantwortung 

(1) Für das Bringen zur Kindertagesstätte und für das Abholen von der Kindertagesstätte des Kindes 
sind allein die Eltern/ Personensorgeberechtigte/n verantwortlich. 
 

(2) Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Personals beginnt mit der Übergabe des Kindes und endet, 
wenn das Kind von den Eltern/ Personensorgeberechtigten abgeholt wird.  
 

(3) Grundsätzlich kann ein Kind nur dann ohne Begleitung nach Hause entlassen werden, wenn vorab 
eine schriftliche Erklärung der Eltern/ Personensorgeberechtigten in der Kindertagesstätte hinter-
legt wurde. 
 

(4) Für den Fall, dass die Eltern/ Personensorgeberechtigte/n das Kind nicht selbst aus der Kinderta-
gesstätte abholt/en, ist der Kindertagesstättenleitung schriftlich die Begleitperson bekannt zu ge-
ben. Sollten bestimmte Personen als Begleitpersonen ausgeschlossen sein, ist dieses zu doku-
mentieren. 
 

(5) Die Kindertagesstätte untersteht der Aufsicht des Kreisjugendamtes Rendsburg-Eckernförde. Für 
die Gesundheitsaufsicht ist das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde zuständig. 
 
 

§ 11 
Elternvertretung 

(1) Die Eltern/ Personensorgeberechtigte/n der Kinder, die die Kindertagesstätte besuchen, sind an 
den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Kindertagesstätte gemäß § 17 KiTaG zu 
beteiligen. Die Eltern/ Personensorgeberechtigte/n bilden die Elternversammlung. 
 

(2) Die Elternversammlung wählt gemäß § 17 KiTaG aus ihrer Mitte zwischen dem 01. August und 
dem 31. Oktober jeden Jahres einen/eine Elternsprecher/in und einen/eine Vertreter/in des Eltern-
sprechers/der Elternsprecherin aus jeder Gruppe in die Elternvertretung.  

 

(3) Die Elternvertretung nimmt entsprechend des KiTaG folgende Aufgaben wahr: 
a) Sie beruft mindestens einmal jährlich in Absprache mit der Gemeinde Lindau, vertreten durch 

den/die Bürgermeister/in, die Elternversammlung ein. 
b) Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen den Eltern/ Personensorgeberechtigten der Kinder, 

den in der Kindertagesstätte beschäftigten Mitarbeiter/innen, der Gemeinde Lindau, den Schulen 
und anderen öffentlichen Einrichtungen.  

 

(4) Die Elternvertretung wählt aus ihrer Mitte zwei Personen, die die Eltern/ Personensorgeberechtig-
ten im Beirat vertreten.  
 

 

§ 12 
Beirat 

(1) Gemäß § 18 KiTaG ist ein Beirat einzurichten. 
 

(2) Der Beirat setzt sich gem. § 18 Abs. 1 KiTaG aus den nach § 11 Abs. 4 gewählten Eltern/ Perso-
nensorgeberechtigten, zwei Vertretern der pädagogischen Kräfte (Kindertagesstättenleitung und 
Gruppenleitung) und zwei Vertretern der Gemeinde Lindau (Bürgermeister/in und Vorsitzende/r des 
Ausschusses für Soziales, Jugend und Kultur) zusammen. 
 

(3) Der Beirat wirkt bei wesentlichen, inhaltlichen und organisatorischen Entscheidungen mit, insbe-
sondere bei 

a) der Bewirtschaftung zugewiesener Mittel, 

b) der Aufstellung von Stellenplänen, 

c) der Festsetzung von Öffnungszeiten, 

d) der Festsetzung von Elternbeiträgen und 

e) der Festlegung des Aufnahmeverfahrens.  
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(4) Die Stellungnahme des Beirates ist der Gemeinde Lindau vor deren Entscheidung schriftlich mitzu-
teilen.  
 
 

§ 13 
Gegenstand und Entstehung der Gebührenpflicht 

(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätte ist eine monatliche Benutzungsgebühr zu entrichten. Ge-
bührenjahr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Die Benutzungsgebühr ist vom Beginn des Aufnahmemonats für volle Kalendermonate 
zu entrichten. 

 Abweichende Regelungen: 

a) Erfolgt eine gestaffelte Aufnahme eines U 3 Kindes ab dem 15. des Monats aufgrund der Ein-
gewöhnungsphase, ist die hälftige Benutzungsgebühr nach § 15 Abs. 1 b zu entrichten. 

b) Für den Aufnahmemonat zum Beginn des neuen Betreuungsjahres (01.08.) ist, wenn aufgrund 
der Schließung während der Sommerferien die Aufnahme ab dem 15. des Monats erfolgt, die 
hälftige Benutzungsgebühr nach § 15 Abs. 1 zu entrichten. 

c) Erfolgt eine Betreuung nach dem 31.07. beim Übergang von der Kindertagesstätte in die Grund-
schule, ist bei einer bis zu 2-wöchigen Betreuung die hälftige Benutzungsgebühr nach § 15 Abs. 
1 a zu entrichten. 

d) Für Gastkinder nach § 2 Abs. 4 ist bei einer bis zu 2-wöchigen Betreuung die hälftige Benut-
zungsgebühr nach § 15 Abs. 1 zu entrichten.  

 

(3) Die Verpflichtung zur Zahlung der Benutzungsgebühr entsteht mit der Aufnahme des Kindes in die 
Kindertagesstätte und erlischt mit dem Austritt. 

 

(4) Solange ein Kindertagesstättenplatz zugewiesen ist, ist die Benutzungsgebühr unabhängig von der 
tatsächlichen Inanspruchnahme des Platzes zu entrichten. 

 
 

§ 14 
Gebührenpflichtige 

Gebührenpflichtig sind die zur Leistung des Unterhaltes des Kindes Verpflichteten als Gesamtschuld-
ner. 
 
 

§ 15 
Höhe der Benutzungsgebühr  

(1) Die monatlichen Benutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:  

a) für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr 
 

  bis 31.08.2016 ab 01.09.2016 

1 Betreuungsstunde   7.00 Uhr bis   8.00 Uhr   25,00 €   40,00 € 

5 Betreuungsstunden   8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 170,00 € 200,00 € 

3 Betreuungsstunden 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr   75,00 € 120,00 € 

 

b) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 

  bis 31.08.2016 ab 01.09.2016 

1 Betreuungsstunde   7.00 Uhr bis   8.00 Uhr   50,00 €   70,00 € 

5 Betreuungsstunden   8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 270,00 € 350,00 € 

3 Betreuungsstunden 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 150,00 € 210,00 € 
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Anstelle der Gebühr nach Abs. 1 b tritt mit Ablauf des Monats, in dem das dritte Lebensjahr des 
Kindes vollendet wird, die Gebühr nach Abs. 1 a. 

 

(2) Die Benutzungsgebühr wird für 12 Monate erhoben. 
 
 

§ 16 
Sozialstaffel, Geschwisterermäßigungen und Gebührenbefreiung 

(1) Auf Antrag können die Benutzungsgebühren ermäßigt werden. Antragsberechtigt sind die Eltern/ 
Personensorgeberechtigte/n oder Gebührenschuldner. 

 

(2) Anträge auf Einstufung in die Sozialstaffel sind an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, in 
24214 Gettorf zu richten. Die Amtsverwaltung nimmt die Berechnung vor und bescheidet den An-
trag auf der Grundlage der Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Ermäßigung o-
der Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren für den Besuch in Kindertageseinrichtun-
gen (Sozialstaffelregelung) gemäß § 25 Abs. 3 KiTaG in der zur Zeit gültigen Fassung. 

 
 

§ 17 
Fälligkeit 

Die Benutzungsgebühr wird jeweils zum 01. des Kalendermonats fällig. Sie ist binnen 5 Tagen nach 
Fälligkeit monatlich im Voraus an die Amtskasse Dänischer Wohld zu entrichten. 
 
 

§ 18 
Datenverarbeitung 

Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich ist, ist die Erhebung von perso-
nenbezogenen Daten der Meldebehörde durch die Gemeinde Lindau gem. § 11 Abs. 3  i.V. m. Abs. 1 
Landesdatenschutzgesetz zulässig.  
 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.09.2016 in Kraft.  
 

Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Lindau für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungs-
gebühren für den kommunalen Kindergarten „De Dörpsmüüs“ vom 25.06.2015 außer Kraft.  
 
 

Lindau, den 30.06.2016 
 
 
 

Jens Krabbenhöft 
- Bürgermeister - 
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Gemeinde Neudorf-Bornstein  24214 Gettorf, den 05.07.2016 
- Der Bürgermeister -  Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Dienstag, 19.07.2016, 19:30 Uhr, 
 

Schule Neudorf, Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.04.2016  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Verwendung des alten Feuerwehrfahrzeuges der Feuerwehr Neu-
dorf 

 

   

 6. Redaktionelle Änderung der Entschädigungssatzung  

   

 7. Grundsatzbeschluss zur Beteiligung an der Schleswig-Holstein 
Netz AG 

 

   

 8. Mittelbereitstellung zur Erneuerung von Spielgeräten der Kita / 
Krippe 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch  

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
 

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 04.07.2016 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Montag, 18.07.2016, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 

Achtung! 
Terminänderung 

 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Verpflichtung eines wählbaren Bürgers für den Wege- und Umweltausschuss  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 07.10.2015  

   

 5. Berichte  

   

 5.1. Eingaben  

   

 5.2. Anfragen  

   

 6. Bestätigung des Ansprechpartners für die Belange der Biogasanlage in 
Warleberg 

 

   

 7. Ortsentwässerung - Kanalisation, Klärschlamm  

   

 8. Veränderung der Straßenbeleuchtungszeiten  

   

 9. Verbesserung der ÖPNV Anbindung an Kiel und Eckernförde  

   

 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Osdorf 24214 Gettorf, den 16.06.2016 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 

An alle Haushalte 
 

Einladung  
 

zu der Sitzung der Einwohnerversammlung der Gemeinde Osdorf  
 

Donnerstag, 07.07.2016, 19:30 Uhr, 
 

Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 
 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Osdorf,  
 
hiermit lade ich zur diesjährigen Einwohnerversammlung ein.  
 
 
T a g e s o r d n u n g :  

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Anträge zur Tagesordnung  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 4. Vollsperrung der L44 wegen der Deckenerneuerung zwischen Gettorf und Osdorf 
vom 11. Juli bis zum 22. Juli 2016 

 

   

 5. Informationen zu dem Neubaugebiet  B-Plan 12  

   

 5.1. Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 5.2. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 

Jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner hat die Möglichkeit, zu den vorstehenden Punkten Fragen zu 
stellen bzw. seine Meinung zu äußern. Jeweils im Anschluss an die Berichte und Vorträge werden Fra-
gen beantwortet. 

Hinweisen möchte ich zur Durchführung der Einwohnerversammlung auf die Bestimmungen der 
Hauptsatzung der Gemeinde Osdorf. Hiernach ist über Anregungen und Vorschläge aus der Einwoh-
nerversammlung offen abzustimmen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben wird.  

Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 
nicht zulässig.  

Sofern Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung mehrheitlich angenommen werden, 
erfolgt eine Vorlage in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung Osdorf.  

Die Gemeindevertretung würde sich mit dem Bürgermeister sehr freuen, wenn viele Einwohnerinnen 
und Einwohner an der Einwohnerversammlung teilnehmen würden. 
 

- gez. Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 

gez. Bahr 
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Bekanntmachung  

der 5. Änderungssatzung 

zur Hauptsatzung der Gemeinde Schinkel 
 
Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein i. d. F. vom 28.02.2003 (GVOBl. S-H, 

S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.07.2015 (GVOBl. S-H, S. 200, 203) wird nach Beschluss 

der Gemeindevertretung vom 26.05.2016 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Rendsburg-

Eckernförde folgende 5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Schinkel erlassen: 

 

§ 1 

Der § 4 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

Jede Fraktion kann bis zu zwei stellv. Ausschussmitglieder vorschlagen. Das stellv. Ausschussmit-

glied einer Fraktion wird tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag 

seiner Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist. Mehrere stellv. Ausschussmitglieder 

einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge, in der sie zur Wahl vorgeschlagen worden sind.  

 

§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 15.06.2016 erteilt. 

 

Gettorf, 16.06.2016 

 

Axmann-Bruckmüller 

Bürgermeisterin  (Siegel) 

 

 
 

 

An jedem Dienstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr findet der 

Dörpsmarkt 
vor der Kornkraftbäckerei, Raiffeisenstraße 2, in Schinkel statt. 

 

 
 

Umsonstladen Schinkel 

Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 

Hauptstraße 49 

24214 Schinkel 

Telefon: 04346 6893 

Ansprechperson: Uwe von Ahlften 

E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 

Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 

Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 

Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 

  

mailto:umsonstladen-schinkel@web.de
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Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 24.06.2016 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 17.06.2016 beantragt wurden, liegen vor. 
 
Gettorf, 05.07.2016 
 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurde als Fundsache abgegeben:  
 

 

 
 
Es wird gebeten, Eigentumsansprüche im Bürgerbüro geltend zu machen. 
 
Gettorf 05.07.2016 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

 
 

 

B e k a n n t m a c h u n g  

über die Versteigerung von Fundsachen des Amtes Dänischer Wohld. 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am 

Dienstag, 19.07.2016, um 14.00 Uhr 
in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 

vor der Eingangstür des Rathauses 

Fundsachen versteigert werden. 

Empfangsberechtigte werden aufgefordert, ihre Rechte bis zum 18.07.2016  im Bürgerbüro des Amtes 
Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, geltend zu machen. 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

Im Auftrage 
 
Rösemann 
 

 
  

1 Unterlegkeil für Lkw  1 Geldbörse 

1 Damenrucksack  1 Halskette 
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Bürgermeistersprechstunde 

Bürgermeister Jürgen Baasch, Gemeinde Gettorf:  

jeden Donnerstag von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr im Amtsgebäude, Zimmer 6 im 1. OG 

 

Bürgermeister Jens Krabbenhöft, Gemeinde Lindau: 

Dienstag, 06.09.2016, von 18.00 Uhr - 18.45 Uhr im Dörpshus in Revensdorf 
 

 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 
Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Michael Janowski  Telefon: 0 43 46 / 60 16 63 
 

 
 

 

Urlaubsreise geplant oder gebucht? 
Ausweisdokumente noch gültig? 

Damit Ihrer Urlaubsreise nichts im Wege steht, bitten die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros Sie, die 

Gültigkeit Ihrer Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe zu prüfen.  

Sofern ein Ausweisdokument abgelaufen ist, denken Sie bitte an die rechtzeitige Beantragung bis spä-

testens 6 Wochen vor Antritt Ihrer Reise. 

Achtung: Eine Verlängerung von abgelaufenen Personalausweisen und Reisepässen ist nicht möglich, 

die Dokumente müssen neu beantragt und ausgestellt werden.  

Die Gebühren betragen: 

 Unter 24 Jahre: Personalausweis 22,80 €, Reisepass 37,50 €. 

 Über 24 Jahre: Personalausweis 28,80 €, Reisepass 59,00 €. 

Zur Beantragung ist Folgendes mitzubringen: 

 Alter Personalausweis/ Reisepass 

 Biometrisches Lichtbild 

 Heirats- oder Geburtsurkunde 

Für eventuelle Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros unter folgenden    

Telefonnummern gern zur Verfügung:  04346 – 91 - 232 / 233 /  234. 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

- Bürgerbüro - 
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Schleswig-Holstein 
Der echte Norden 
 
 

 
Medien-Information        

 

 

30.06.2016 
 

 

 
Bauarbeiten an der Landesstraße 44 

Asphaltierung des Streckenabschnittes von Gettorf - Osdorf  
 
 

Die Fahrbahn- als auch die Radwegdecke der L 44 auf dem Streckenabschnitt von Gettorf bis 

Osdorf muss aufgrund von Schäden saniert werden. Im Zuge dieser Baumaßnahme werden 

darüber hinaus auch die Fahrbahndecken der Anschlussarme der Anschlussstelle Gettorf-

Mitte zur B 76 saniert. Die Bautätigkeiten sollen im Gesamtzeitraum vom 04.07.2016 – 

23.07.2016 durchgeführt werden. 

Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an den Fahrbahndecken müssen aus verkehrlichen und 

arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen innerhalb einer Vollsperrung durchgeführt werden. 

Die Vollsperrung der L 44 in vorgenanntem Abschnitt zwischen Gettorf und Osdorf als auch 

die Anschlussstelle Gettorf-Mitte zur B 76 wird vom 11.07.2016 bis zum 23.07.2016 erfolgen. 

Eine Umleitungsstrecke über die K 24 und K 49 ist ausgeschildert. 

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf ca. 580.000,- €.  

Mit der Ausführung der Arbeiten hat der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr SH eine 

mittelständische Baufirma aus dem norddeutschen Bundesgebiet beauftragt. 

Witterungsbedingt kann es ggfs. zu Terminverschiebungen kommen. 

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein bittet Sie um Verständnis für 

die hierdurch entstehenden Beeinträchtigungen. 

 

 

 

Verantwortlich für diesen Pressetext: Matthias Paraknewitz | Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein | Niederlassung Rendsburg |  
Postfach 1 80 | 24757 Rendsburg | Telefon 04331 784-400 | Telefax 04331 784-444 | E-Mail: Poststelle-Rendsburg@lbv-sh.landsh.de |  
Medien-Informationen des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.lbv-sh.de 

 

 
 

  

 

 

file:///C:/Users/dietrich/AppData/Local/Microsoft/Windows/temp/Temporary%20Internet%20Files/OLK8C/www.lbv-sh.de
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Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren (ASS)      

Herrenstraße 6, 24214 Gettorf  
Tel.: 04346 / 9 26 25 56 
 

 

Öffnungszeiten: Di 9:00 – 12:00, Do 14:00 – 17:00, Fr 9:00 – 12:00 

 

Der Anteil älterer Menschen nimmt auch bei uns in Gettorf – wie im Dänischen Wohld insge-
samt – zu. Wir leben länger, hoffentlich auch fitter, und möchten sehr gern zu Hause und in 
der uns vertrauten Umgebung alt werden. Damit das besonders gut gelingt, hat die Gemeinde 
Gettorf eine Anlauf-Stelle für Senioren eingerichtet, die wir kurz ASS nennen.  

Hier können Sie Ihre Anliegen vorbringen, werden individuell und persönlich beraten. Wir hel-
fen direkt oder vermitteln Hilfe. Bei speziellen Fragen wenden wir uns an kompetente Fachleu-
te.  

Sie erhalten einen Überblick über alle bestehenden Angebote und Veranstaltungen für Senio-
ren in Gettorf und Umgebung. Gern nehmen wir Ihre Wünsche für Verbesserungen und Er-
gänzungen auf und geben sie weiter.  

Wir halten auch aktuelle Informationsmaterialien zu Fragen bereit, die beim Älterwerden wich-
tig werden. Und Sie finden Kontaktadressen bei uns, die bei Problemen weiter helfen. 

Das Besondere der ASS ist die erwähnte individuelle und persönliche Beratung, das Gespräch 
um größere und kleinere Probleme ebenso wie über Hilfen, die Sie brauchen oder die Sie an-
deren geben können.  

Dienste, Freizeitangebote, Hobbygruppen, Sport, Gesundheit, Kultur, Bildung, Recht, Sicher-
heit, Geld, Einkauf und vieles mehr dürfen Sie ansprechen. Während der Kernzeit unserer 
Öffnungszeiten sind im Wechsel Mitglieder aus dem Seniorenbeirat und aus Vereinen anwe-
send. Sie helfen entweder direkt weiter oder finden die geeigneten Berater. Für uns sind keine 
Fragen, Wünsche und Probleme unwichtig oder nebensächlich.  

Zu den Bürozeiten erreichbar: Silvia Behrendt, Koordinatorin 

Genaueres erfahren Sie aus unserer Informationsbroschüre und aus dem Informationskasten, 
der sich neben der Eingangstür des Gebäudes befindet. Er informiert unter anderem über die 
aktuelle Besetzung der ASS durch Mitglieder des SBR und der Vereine. Daneben befindet 
sich auch unser Briefkasten für Ihre Mitteilungen. 

Sie finden uns auch im Internet: www.gettorf.de/gemeinde_gettorf/Gettorf/ASS 

 

 
 

Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

freitags     von 08.00 bis 12.00 Uhr 
 

 
  

http://www.gettorf.de/gemeinde_gettorf/Gettorf/ASS
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Die Gemeinde Gettorf verpachtet die Gastronomieräume  
im neu erbauten Sportheim auf der Sportanlage an der Süderstraße 

 

Eingebettet in eine weitläufige Naturlandschaft, inmitten eines komplett neuen Sportgeländes und in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Isarnwohld-Schule, ist  das neue Sportheim  der Gemeinde Gettorf 
entstanden. In dem zweigeschossigen Gebäude befinden sich im Untergeschoss die für den Sportbe-
trieb erforderlichen Funktionsräume und im Erdgeschoss ist eine Vollgastronomie mit angeschlosse-
nem Multifunktionsraum vorgesehen, der für viele Aktivitäten zur Verfügung steht. 

 

Der Schank- und Speiseraum hat eine Größe von 142 qm. Die Nebenräume einschl. Küche, Lager und 
WC-Bereich haben eine Größe von 97 qm.  Daneben steht ein Multifunktionsraum in einer Größe von 
insgesamt 149 qm zur Verfügung. Auf einer großzügigen Außenterrasse haben Sie die Gelegenheit, 
Ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen.  

 

Die  Möblierung  des Schank- und Speiseraumes sowie der Küche soll in enger Abstimmung mit dem 
Pächter erfolgen. Die Gemeinde hat beim Bau des Gebäudes alle notwendigen Anschlüsse vorgese-
hen, sodass individuelle Gestaltungswünsche für die Räumlichkeiten nicht durch bauliche Zwangs-
punkte vorgegeben sind. Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde bei der Einrichtung der Küche ist 
vorgesehen. 

 

Ausreichende Parkplätze stehen im Außenbereich zur Verfügung. 
 

Die Festlegung der Pacht erfolgt  in Abstimmung mit dem Pächter. Als Grundannahme und Verhand-
lungsbasis wird eine monatliche Pacht von 1.000,-- € pro Monat festgesetzt. Diese ist für die ersten      
8 Monate fest. Danach steigt Sie für 4 Monate auf 1.250,-- € pro Monat. Ab dem 13. Monat  wird eine 
umsatzbezogene Pacht von 8 % des Jahresumsatzes erhoben, mindestens jedoch 15.000,-- € jährlich. 
Eine Mehrwertsteuerausweisung erfolgt nicht. Die Nebenkosten sind gesondert zu tragen.  Das alleini-
ge Schankrecht auf der Anlage wird grundsätzlich dem Pächter zugestanden.  

 

Die Gemeinde Gettorf erwartet, dass der Pächter, soweit möglich und vertretbar, auch auf die Belange 
der auf der Anlage aktiven Sportvereine eingeht. 

 

Sie haben Erfahrung im gastronomischen Bereich und verfügen über ein betriebswirtschaftliches 
Know-how sowie Führungserfahrung? Sie wollen die Gaststätte mit einem Ganzjahreskonzept mit Leib 
und Seele aktiv und modern führen sowie den Multifunktionsraum  mit innovativen Marketingaktivitäten 
füllen? 
 

Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit einer Kurzkonzeption Ihrer Geschäftsidee bis zum 
13.07.2016 zu. 

 

Ihre Bewerbung richten Sie an die  
Gemeinde Gettorf 
Karl-Kolbe-Platz 1 
24214 Gettorf 

 

Auskünfte über die Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Herr Schwauna, Tel. 04346 91-272 oder über  
E-Mail schwauna@amtdw.landsh.de  
 
Gemeinde Gettorf 
Der Bürgermeister 
 
 

 
  

mailto:schwauna@amtdw.landsh.de
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Neuverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen 
 

Die Gemeinde Tüttendorf verpachtet zum 

 

01. November 2016 

 

die anliegend näher bezeichneten landwirtschaftlichen Flächen für die Dauer von fünf 

Jahren.   

 

Pachtfläche 1) 

Gemarkung Flur Flurstück Größe Bemerkungen 

 
Tüttendorf 

 
3 

 
43/2 teilw. 

 
0,9000 ha 

Nutzung durch Gemeinde 
ca. 2.800 qm 

 

Pachtfläche 2) 

Gemarkung Flur Flurstück Größe Bemerkungen 

 
Tüttendorf 

 
3 

 
45/5 

 
1,8486 ha 

 

 

Pachtfläche 3) 

Gemarkung Flur Flurstück Größe Bemerkungen 

 
Tüttendorf 

 
5 

 
61 

 
0,5648 ha 

 

 
Tüttendorf 

 
5 

 
58/4 

 
4,0403 ha 

 

 

Die Pachtflächen sind auf der Homepage des Amtes Dänischer Wohld unter: 

 

www.amt-daenischer-wohld.de  

 

 Aktuelles 

 

 Pachtangelegenheiten 

 

einzusehen und im Lageplan rot umrandet. 

 

 

Pachtangebote sind schriftlich bis zum 

 

15. August 2016 

 

beim Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf einzureichen. 

 

Auskünfte erteilt: Bürgermeister Kerber   Tel. 04346/7496 

           Amt Dänischer Wohld, Herr Drews Tel. 04346/91-281 
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Flohmarkttermine 2016 
 

Der Flohmarkt im Zentrum von Gettorf findet an folgenden Sonntagen statt: 

17. Juli  
21. August  
18. September 

Nähere Informationen und Standreservierung: Tel.: 04342/82892, Mail: ritasmets@web.de. 
 
 

 
 
 

Stellenausschreibungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In der Kindertagesstätte „Am Sportplatz“ der Gemeinde Gettorf ist zum 01.08.2016  

 

eine Stelle für den  
Jugendfreiwilligendienst – FSJ - 2016/2017 

 
zu besetzen. 

 
Wir bieten für einen fröhlichen, engagierten jungen Menschen ein Jahr der Orientierung und Einführung 
in das Berufsleben. Die Betreuung während des FSJ erfolgt durch das Landesjugendwerk der AWO 
Schleswig-Holstein. 

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
 

Kindertagesstätte „Am Sportplatz“ 
Frau Birgit Gang 
Am Sportplatz 16 
24214 Gettorf 
 
Tel.: 04346 600750 
E-Mail: kita.sportplatz@web.de 

 
 
Gemeinde Gettorf 
Der Bürgermeister 
 
 
 

 

 

  

mailto:ritasmets@web.de
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Die Gemeinde Gettorf sucht ab sofort für die Kindertagesstätte "Am Sportplatz" 

 

eine/n Heilerziehungspfleger/in oder 

Sozialpädagogische/r Assistenten/in 

für die Integrationsgruppe 
mit 30 Wochenstunden 

 

 und 

 

eine/n Erzieher/in als Gruppenleitung 

für eine Regelgruppe 
befristet im Rahmen des BEEG  

mit 33 Wochenstunden. 

 

 

Die Kindertagesstätte ist in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.  

 

Details zu dieser Ausschreibung entnehmen Sie bitte der Homepage des Amtes Dänischer Wohld 

www.amtdw.de Aktuelles/Stellenangebote. 

 

Eine aussagekräftige schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an das  

 

Amt Dänischer Wohld 

Karl-Kolbe-Platz 1 

24214 Gettorf. 

 

Auskünfte erteilen gerne in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr: 

Frau Gang, Leiterin der Kindertagesstätte "Am Sportplatz" unter Tel. 04346/600750 und  

Frau Sell, Amt Dänischer Wohld, Tel. 04346/91267. 

 

 

 

Gemeinde Gettorf 

Der Bürgermeister 

 

 
 

 

 
 
 
  

http://www.amtdw.de/
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Die Gemeinde Gettorf sucht ab sofort eine/n  

Mitarbeiter/in für die Pflege, Betreuung und Aktualisierung  
der Homepage der Gemeinde Gettorf  

 

Seit dem 01.04.2016 ist die neue Homepage der Gemeinde Gettorf online. Um langfristig den Besu-
cherinnen und Besuchern der Homepage alle Informationen zukommen zu lassen, soll diese ständig 
mit neuen Informationen, Veranstaltungen oder Diensten, die in der Gemeinde Gettorf angeboten wer-
den, aktualisiert, gepflegt und betreut werden.  

Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a.  

 Erstaufbau der Homepage ca. 40 Stunden, inkl. der Erstellung sämtlicher Seiten und Inhalte 
sowie Optimierungsberatung und unterstützende Entwicklung der Homepage für Einrichtungen 
der Gemeinde Gettorf (z. B. VHS)  
 

 Aktualisierung der Homepage   
 

 Reaktionszeit max. 96 h 
 

 Einpflegen und Veränderung von Texten 
 

 Einpflegen und Austauschen von Bildern und Grafiken 
 

 Kalenderupdates, Termine und Veranstaltungen 
 

 Austausch und Bereitstellung von PDF Dateien (z. B. B-Pläne) 

 Erstellung, Bearbeitung und Pflege von Bildergalerien, inkl. Neuaufnahmen (bis zu 15 Stück pro 
Jahr) 
 

 Erstellung und Änderung einzelner Seiten 

Gesucht wird ein/e selbständig arbeitende/r Mitarbeiter/in mit sehr guten IT-Kenntnissen. Ferner sind 
Kenntnisse im Aufbau von Internetseiten und der Bildbearbeitung erforderlich.  

Für die Bearbeitung der Homepage stellt die Gemeinde das Content Management System (CMS) ionas 
3 zur Verfügung. Erfahrungen mit dem CMS ionas 3 wären wünschenswert. Die Einarbeitung und 
Schulung haben eigenverantwortlich zu erfolgen.  

Voraussetzungen sind ein internetfähiger PC und eine Kameraausstattung, diese werden nicht von der 
Gemeinde Gettorf zur Verfügung gestellt.  
 

Die Erreichbarkeit für den Support für die gemeindeeigenen Einrichtungen ist tagsüber  sicherzustellen.  

Die Einstellung erfolgt im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Während des Aufbaus der 
Homepage (drei Monate) beträgt das Entgelt 300,00 Euro – anschließend 150,00 Euro monatlich. Das 
Beschäftigungsverhältnis ist befristet auf zwei Jahre.  

Fragen zum Beschäftigungsverhältnis beantwortet Ihnen Frau Schwauna von der Amtsverwaltung   
Dänischer Wohld (Tel.: 04346/91261). 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.07.2016 an die  

Gemeinde Gettorf 
Karl-Kolbe-Platz 1  
24214 Gettorf 

Gemeinde Gettorf  
Der Bürgermeister  
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Die Gemeinde Osdorf sucht für ihre Kindertagesstätte ab sofort   

 

eine/n Sozialpädagogische/n Assistenten/in  

mit 39 Wochenarbeitsstunden. 

 

Der Einsatz erfolgt vorrangig in der U3-Betreuung. 

 

Die Kindertagesstätte ist in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.  

 

Wir erwarten:  

 Eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich anerkannte/r Sozialpädagogische/r  

Assistent/in  

 Fachkenntnisse oder Erfahrungen in der U3-Betreuung 

 Freundliches und engagiertes Arbeiten mit Eltern, Kindern und dem Team 

 Flexibilität und Belastbarkeit 

 Kommunikations-, Kritik- und Teamfähigkeit 

 

Wir bieten: 

 Einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz in neuen und modern ausgestatteten 

Räumlichkeiten 

 Tarifgerechte Bezahlung 

 Fortbildungsmöglichkeiten 

 Regelmäßige Teambesprechungen 

 Ein engagiertes und motiviertes Mitarbeiterteam 

 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an das 

 

Amt Dänischer Wohld 

Karl-Kolbe-Platz 1 

24214 Gettorf 

 

Auskünfte erteilt gerne in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr Frau Petersen, Leiterin der Kindertages-

stätte, Telefon 04346 3328.  

 

Gemeinde Osdorf 

- Der Bürgermeister - 

 

 
 

 

  



Seite 30                                                                            Nr. 13/2016 
 

 

 
 

Die Gemeinde Tüttendorf sucht für ihre Kindertagesstätte „Schwalbennest“ zum 15.08.2016 

eine/n Sozialpädagogische/n Assistent/in 
mit 34,5 Wochenstunden 

Die Kindertagesstätte besteht aus zwei altersgemischten Gruppen und zwei Regelgruppen. Die Öff-
nungszeiten sind von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr. 

 
Ihre Aufgaben: 

 Selbstständige und eigenverantwortliche Betreuung, Bildung und Erziehung der anvertrauten 
Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren 

 Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung der pädagogischen Konzeption der Kinder-
tagesstätte 

 
Unsere Anforderungen: 

 Abgeschlossene Ausbildung als SPA  

 Zusatzqualifikation als U3-Fachkraft  

 Berufspraxis in altersgemischten Gruppen ist wünschenswert 

 Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen 

 Bereitschaft zum zeitlich flexiblen Einsatz in den Gruppen 
 
Wir bieten: 

 Ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet mit vielfältigen Gestaltungsmöglich-
keiten 

 Ein gutes Arbeitsklima in einem qualifizierten, hoch motivierten Mitarbeiterteam 

 Tarifgerechte Bezahlung 
 
Wir erwarten:  

 Engagierten Einsatz bei der Arbeit mit Kindern  

 Kommunikations-, Kritik- und Teamfähigkeit 

 Verantwortungsbewusstsein und selbstständiges Arbeiten im Gruppengeschehen 

 Bereitschaft, die in der Kindertagesstätte festgelegten Bildungs- und Erziehungsziele umzu-
setzen. 

 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen zu richten an das  

Amt Dänischer Wohld 
Karl-Kolbe-Platz 1 
24214 Gettorf 

 
Auskünfte erteilen gerne: 

Frau Sell, Amt Dänischer Wohld, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter Telefon 04346 91-267 
und Frau Rahn, Leiterin der Kindertagesstätte, unter Telefon 04346 9292389. 
 
Gemeinde Tüttendorf 
- Der Bürgermeister - 
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Rentenberatung in Gettorf 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine 
Rentenberatung an.  
Einmal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprechtag in der 
Amtsverwaltung ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch 
die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Frau Kämpfer, Telefon 04346 91-238, telefonisch an-
melden. Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden 
sollten.  

 

Die nächsten Beratungen finden am 20.07.2016 und 03.08.2016 statt. 

Gettorf, 05.07.2016 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

 
 

Jugendbüro in Gettorf 
 

Das Jugendbüro der Gemeinde Gettorf befindet sich im Sander Weg 37, 24214 Gettorf. 
 

Frau Silke Wahl ist zu folgenden Zeiten im Büro:  

dienstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

 

Kontaktdaten: Telefon  04346  2998470 
 Mobil 0176 62168301 
 E-Mail silkewahl.lll@web.de  
 

 
 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Seit dem 01.05.2016 bin ich als Gleichstellungsbeauftragte für das Amt Dänischer Wohld tätig. 

Ich bin Ansprechpartnerin für alle Bürgerinnen und Bürger des Amtsbereiches Dänischer Wohld bei 
Fragen und Problemen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern betreffen. 

Mein Aufgabengebiet umfasst Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wiedereinstieg, 
Chancengleichheit, Mädchen- und Frauenförderung am Arbeitsplatz, in Beruf, Politik, Schule und im 
gesellschaftlichen Leben.  

Ich biete Beratungsgespräche für hilfesuchende Frauen und Männer an, wenn es  z. B. um die Themen 
"Opfer von häuslicher und/oder sexueller Gewalt" sowie "Mobbing" geht und werde bei Bedarf an 
entsprechende Beratungsstellen weiter vermitteln. 

Ein weiteres Handlungsfeld ergibt sich aus der Notwendigkeit, dass die Aspekte der Gleichstellung bei 
allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten in der Verwaltung des Amtes gewährleistet 
sind. 

Falls Sie Anregungen und Ideen haben sollten, können Sie diese gern an mich herantragen! 

Termine können Sie gerne unter der Telefonnummer 04346/ 91-228 oder per E-Mail an 
fiebelkorn@amtdw.landsh.de mit mir vereinbaren. 
 

Anja Fiebelkorn 
Gleichstellungsbeauftragte  
des Amtes Dänischer Wohld

 

  

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
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Arztpraxen in den Sommerferien 
 

Praxis In folgendem Zeitraum geschlossen: 

Dres. Bäumken / Dr. Raspini, Osdorf geöffnet 

U. Lenschau / Dr. Fischer 29.08.2016 - 09.09.2016 

Dr. Mülverstedt / R. Maack 01.08.2016 - 19.08.2016 

Dr. Tscharntke / Brückner / Dr. Krause-Traudes geöffnet 

Orthopädische Praxis ab 15.07.2016 neu eröffnet 

Dres. Peitzner / Voß / Schack / Sylla geöffnet 

Frauenarztpraxis Dänischer Wohld geöffnet 

Augenärzte Gettorf  AZE 
    Dr. Tobis 

15.08.2016 - 23.08.2016 
01.08.2016 - 12.08.2016 

HNO-Ärzte Gettorf 22.08.2016 - 26.08.2016 
 

Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst 116 117 oder bei  
bedrohlicher Erkrankung an den Rettungsdienst 112. 
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Unter dem Dach des Flüchtlingsbeirats haben 

sich rund 120 Menschen zusammengefunden, 

die eine lebendige Willkommenskultur für 

Flüchtlinge im Dänischen Wohld gestalten 

wollen. Wir sind Frauen und Männer, älter 

oder jünger, berufstätig oder nicht, haben viel 

Zeit oder eher weniger… Gemeinsam haben 

wir den Wunsch zu helfen. Wir helfen 

Menschen, die sich ohne eigenes 

Verschulden in einer Ausnahmesituation in 

ihrem Leben wiederfinden und damit 

zurechtkommen müssen.  

Auf unserer Website informieren wir über 

Termine, Spendengesuche, Mitmach-

Angebote und Kontaktdaten. Besuchen Sie 

uns auf www.fb-dw.de! 

 

 

 
  

  

 

http://www.fb-dw.de/
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Hospizverein Dänischer Wohld e.V. „Menschen begleiten“ 

 
Ziel des Hospizvereins ist der Aufbau eines ehrenamtlichen Begleitungsdienstes für schwerkranke oder 
sterbende Menschen und deren Angehörige. Insbesondere die ambulante Begleitung im häuslichen 
Umfeld soll ihnen ein Verbleiben zuhause ermöglichen. Der Verein beruht auf bürgerschaftlicher Soli-
darität und Hilfsbereitschaft und fühlt sich den Leitsätzen der Hospizarbeit des Deutschen Hospiz- und 
Palliativverbandes e.V. verpflichtet. Der Verein wird überwiegend durch Spenden finanziert, die Mitglie-
der arbeiten ehrenamtlich. Den betroffenen Menschen und Familien entstehen durch die Dienste des 
Vereins keine Kosten.  

Unser Büro finden Sie in Gettorf, Kieler Chaussee 2. 

Kontakt:  Telefon: 04346 6026449   /   Fax: 04346 6026448    /   Mobil: 0171 389 7744 
 Email: hospiz.im.wohld@gmail.com   /   Webseite: www.hospiz-im-wohld.de 
 
Unsere Sprechstunden: 
dienstags und donnerstags 10.00 bis 12.00 Uhr  
sowie nach telefonischer Vereinbarung 

---------- 

Der Hospizverein Dänischer Wohld lädt ein zum Café Courage 

Damit Sie nicht allein bleiben mit Ihrem Verlust und dem Gefühl der Einsamkeit, laden wir Sie zu einem 
monatlichen Treffen ein. An diesem Ort haben Sie Gelegenheit, mit anderen Betroffenen zu sprechen, 
Sie können Gedanken austauschen oder einfach Kraft und Mut schöpfen. 

Jeden ersten Sonntag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr treffen wir uns bei Kaffee, Tee und Gebäck 
in den Räumen des Hospizvereins Dänischer Wohld in der Kieler Chaussee 2 in 24214 Gettorf. Das 
Café wird von geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam mit den Koor-
dinatorinnen des Hospizvereins Dänischer Wohld geführt. Der Besuch ist kostenfrei und eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

In Absprache werden auch gelegentlich Trauerwanderungen veranstaltet. Schauen Sie vorbei. Wir   
freuen uns auf Sie! 

Näheres erfahren Sie unter: Telefon: 04346  6026448, Mobil: 0171 3897744 
                                              Web: www.hospiz-im-wohld.de, E-Mail: hospiz.im.wohld@gmail.com 
 

---------- 

Neues vom Hospizverein Dänischer Wohld 

Vorsorge treffen 

Schwirrt Ihnen auch der Kopf, wenn davon gesprochen wird, Vorsorge für das Alter oder den Krank-
heitsfall zu treffen? Es wird geredet von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung. 
Was bedeutet das im Einzelnen; ist das denn so wichtig; betrifft es überhaupt mich?  

Wir vom Hospizverein Dänischer Wohld sagen klar: Ja! Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitar-
beitern in einem 60-minütigen Gespräch beraten. Zögern Sie nicht lange, denn immer mehr Menschen 
möchten für den Fall vorsorgen, dass eine vertraute Person sie vertritt, wenn sie sich nicht mehr selbst 
entscheiden oder äußern können. Bitte melden Sie Ihren Informations- und Beratungstermin bei uns 
an! Tel.: 04346 6026448 

Wir beraten Sie gern und kostenfrei.  

 

  

mailto:hospiz.im.wohld@gmail.com
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         Beratungsstelle Nord-Ost 
    im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 

 
 
Ansprechpartnerin: Frau Räther-Arendt 
Am Buchholz 4  24161 Altenholz 
Tel. 0431 / 32 10 40  Fax 0431 / 32 753 
Mail: info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de / Web: www.pflege.schlewig-holstein.de 
 
Sprechzeiten:  Mo 9.00 bis 11.00 h und Do 8.00 bis 11.00 h 
 und nach Vereinbarung, Hausbesuche möglich 

 

Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhängige und kostenfreie Beratung. 
Ihr PflegeStützpunkt 

o hilft dabei, möglichst lange im eigenen Zuhause verbleiben zu können 
 
Wir geben Antworten 

Wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unterstützung benötigen, stellen sich viele Fragen: 

o Wer unterstützt mich im Alltag? 

o Wo bekomme ich Hilfsmittel? 

o Welche Anträge muss ich stellen? 

 
Auf diese und andere Fragen bekommen Sie bei uns eine Antwort. 
Wir informieren Sie umfassend zu Themen wie Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung. 
Wir vermitteln Kontakte zu Ehrenamtlichen und Angehörigengruppen und haben ein offenes Ohr für 
Ihre Sorgen und Probleme. 
 
 

 
 
 

 
Das Büro des DRK-Ortsvereins Gettorf (Tel. 04346 6484) und die Kleiderkammer im DRK-Haus,     
Herrenstraße 6, haben folgende Öffnungszeiten: 

Büro:   Montag - Mittwoch   9.00 Uhr - 11.00 Uhr 
   Donnerstag  15.00 Uhr - 17.00 Uhr 

Kleiderkammer: jeden Montag    9.00 Uhr - 11.00 Uhr  

DRK - Ortsverein Gettorf e. V.  
 
 
 
 

 
  

mailto:info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de
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Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 

Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 

Druck: Eigendruck 

Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des 
Amtes Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches  Bekanntmachungsblatt des 
Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau,  Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und 
Tüttendorf. Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentlichungen vorliegen. Wird eine von der vor-
stehend festgesetzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforderlich, so wird auf das Erscheinen und den 
Inhalt des amtlichen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erscheinungstag auf einen Feiertag fallen, 
erscheint das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

Das  „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 
24214 Gettorf, öffentlich aus. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt 
Dänischer Wohld zu beziehen. 

Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 
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Gemeindebücherei Gettorf 

Karl-Kolbe Platz 1/Mühle 

04346/600821 

www.buechereigettorf.wordpress.com 

  

 

Neue Medien in der Gemeindebücherei Gettorf 
Empfehlungen für Erwachsene: 

Romane: 

◦Dicker, Joel: „Die Geschichte der Baltimores“ 

◦Stricker, Sven: „Sörensen hat Angst“, Nordsee-Krimi 

 ◦ Yishai-Levi, Sarit: „Die Schönheitskönigin von Jerusalem“ 
 

 Sachbuch: 

◦ „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ von Antoine Leiris, der Journalist verlor seine Frau bei den 

Anschlägen in Paris im November 2015 

◦ „Die smarte Diktatur: der Angriff unsere Freiheit“ von Harald Welzer 
 

DVD: 

◦ „Das brandneue Testament“ 

◦ „Das Familienfest“ 

◦ Der Staat gegen Fritz Bauer“ 

◦ „The  hateful 8“ 

◦ „The Revenant“ 
 

Jugendbuch:  

◦ Fitzpatrick, Huntley: „Mein Leben nebenan“ 

◦ Stone, Tamara I.: „Mit anderen Worten ich“ 

 

Empfehlungen für Kinder:  

◦ „Wer war´s wo?“ von Olivier Tallec, lustiges Rätselbilderbuch  

◦ „Wie laut ist leise? - Mit allen Sinnen die Welt entdecken“ von Mille Foli 
 

~ 
 

 

In 2 ½ Wochen fangen die Sommerferien an! 

Die Bücherei ist zu den gewohnten Zeiten da und wer 

Lust hat, nimmt an unserer Ferienaktion teil! 
(Infos in der Bücherei oder unserer Website) 

 
 

Unsere 24/7 Bibliothek für E-Medien: „Onleihe – Zwischen den Meeren“ 

www.onleihe.de/sh 
 

Öffnungszeiten: Mo+Di+Do 15.00 – 18.30 Uhr, Do+Fr+Sa 10.00 – 12.30 Uhr 
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Sammelstellen für LED- und Energiesparlampen in Gettorf 

LED- und Energiesparlampen sind gesetzlich vorgeschrieben fachgerecht zu entsorgen. Dafür stehen 

bundesweit Wertstoffhöfe und Sammelstellen zur Verfügung, die Ihre alten LED- und Energiesparlam-

pen kostenlos entgegennehmen. So werden Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwertet. 

Sammelstellen in Gettorf: 
 

Drogeriemarkt Rossmann, Eichstraße 1 

Edeka, Ravensberg 2 

Werkmarkt - Dillenburg GmbH, Starkenbrook 1 

Sky, Süderstraße 4 

Liefern Sie die Altlampen bitte sauber, unverpackt und ungebündelt ab. 
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Terminkalender 
J u l i   

Mittwoch, 06. 
- 14.30 Uhr - 

Spielenachmittag des DRK OV Schinkel 
FF-Gerätehaus, Hauptstraße 1, Schinkel 

Mittwoch, 06. 
- 18.30 Uhr - 

Spinntreff - Felmer Bote 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Mittwoch, 06. 
- 16.00 - 18.00 Uhr - 

Café International 
Bergstraße 16, Gettorf 

Donnerstag, 07. 
- 14.00 Uhr - 

Fahrradtour, DRK OV Gettorf 
Treffpunkt: DRK-Haus, Herrenstraße 6, Gettorf  

Donnerstag, 07. 
- 14.00 - 17.00 Uhr - 

Tag der offenen Tür der Pädiko Kita in Gettorf 
Ringweg 29, Gettorf 

Donnerstag, 07. 
- 15.30 Uhr - 

Schreibwerkstatt „GEDANKENFILTER“, Silvia Luise Wöhlk 
DRK-Haus, Herrenstraße 6, Gettorf 

Samstag, 09. 
- 12.00 Uhr - 

Family Cup - Tennisclub Gettorf e. V. 
Tennisanlage, Gettorf 

Samstag, 09. 
- 19.30 Uhr - 

Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr Großkönigsförde 
Feuerwehrgerätehaus, Großkönigsförde 

Samstag, 09. 
14.00 - 16.00 Uhr 

Informationsveranstaltung - Konzeptvorstellung der Privatschule Mittelholstein 
Grundschule Neudorf, Dorfstraße 6, Neudorf 

Samstag, 09. 
- 14.00 Uhr - 

Siedlerfest des Verbandes Wohneigentum 
Schule, Neuwittenbek 

Samstag, 09. 
- 14.00 Uhr - 
- 16.00 Uhr - 

Privatschule Mittelholstein: 
Informationsveranstaltung 
Konzeptvorstellung der Privatschule Mittelholstein 
Grundschule Neudorf, Dorfstraße 6, Neudorf-Bornstein 

Sonntag, 10. 
- 17.00 Uhr - 

Sommerkonzert des Gemischten Chors Osdorf 
Vater-Unser-Kirche, Weberberg 5, Osdorf 

Dienstag, 12. 
- 15.30 Uhr - 

Tanznachmittag, Haus Dänischer Wohld 
Gildeweg 22, Osdorf 

Donnerstag, 14. 
- 09.00 - 12.00 Uhr - 

Flohmarkt im Rahmen des Sozialen Tages, Parkschule Gettorf 
Tüttendorfer Weg 2, Gettorf 

Donnerstag, 14. 
- 14.30 Uhr - 

Fahrradtour für jedermann, DRK OV Felm 
Gerätehaus, Felm 

Freitag, 15. 
 

Individuelle Einzelberatung für Frauen zum beruflichen Wiedereinstieg, Frau & Beruf 
AWO-Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Freitag, 15. 
- 16.00 - 20.00 Uhr - 

Pokalschießen der Vereine und Verbände, Knochenbruchgilde Neudorf 
TSV-Heim/ Schießstand, Neudorf 

Samstag, 16. 
- 17.00 Uhr - 

Grillfest, Sozialverband Deutschland, OV Osdorf und Umgebung 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Samstag, 16. 
- 19.00 Uhr - 

Strohklappenfest, Freiwillige Feuerwehr Bornstein 
Bolzplatz, Bornstein 

Samstag, 16. Herbert-Tanck-Gedächtnis-Turnier, Jugendturnier 
Sportplatz, Schinkel 

Sonntag, 17. 
- 10.00 Uhr - 
- 14.30 Uhr - 

Vogelschießen Großkönigsförde 
Beginn der Spiele, Lindenkrug 
Beginn des Umzugs, Feuerwehrgerätehaus 

Sonntag, 17. 
- 07.00 - 16.00 Uhr - 

Flohmarkt im Ortszentrum von Gettorf 
(Info und Standreservierung:  04342/82892, Mail: ritasmets@web.de 

Donnerstag, 21. 
- 14.30 Uhr - 

Spielen und Klönen, Ev. Kirchengemeinde Osdorf/Felm/Noer 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

 

mailto:ritasmets@web.de
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Wir bitten um Ihre Mithilfe 
Benutzen Sie bitte die Mängelmeldung 

 

 
An den 
Amtsdirektor des  
Amtes Dänischer Wohld                                                     ......................., den  
- Bauamt - 
Postfach  
24212 Gettorf 
 
 
 
Mängelmeldung 
 
 
Schadensort: ............................................................................................................ 

Ich habe heute gegen .................... Uhr nachstehende Mängel festgestellt: 
 
 Bürgersteig schadhaft 
 Fahrbahndecke schadhaft 
 Hydranten-/Schiebeklappe schadhaft* 
 Kanaldeckel schadhaft*/Pflasterabsackung* 
 Gully liegt zu hoch*/tief* 
 Ampelanlage defekt 
 Verkehrsschild*/Straßenbenennungsschild*  beschädigt / unleserlich 
 Schutt- und Unratablagerungen 
 Straßenbeleuchtung defekt 
 Totholz in Straßenbäumen 
 Pilzbefall an und auf Bäumen 
 
 
Sonstige Mängel ...................................................................................................... 

................................................................................................................................  

 

Bemerkungen: ......................................................................................................... 

 

 

Festgestellt durch: ................................................................................................... 
 
 

                                    ______________________________ 

                                                    Unterschrift                

 

Anschrift: ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Zutreffendes ankreuzen               *Zutreffendes unterstreichen 
 

 

 


